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 Veröffentlicht am 31.05.1994

Norm

B-VG Art89

UrhG §42 Abs5

Rechtssatz

Die "Leerkassettenvergütung", mit der nichts anderes als die Abgeltung von Ansprüchen der Urheber und

Leistungsschutzberechtigten unter Einschränkung einer bis dahin bestehenden freien Werknutzung der

Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch eingeführt wurde, ist eine typische Regelung des Urheberrechts, weil das UrhG

gerade davon ausgeht, daß die Urheber und Leistungsschutzberechtigten an den wirtschaftlichen Ergebnissen ihres

Schaffens - unter mittelbarer Erfassung des Endverbrauchers - angemessen beteiligt werden sollen.
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